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Was liegt an?

KOSTENLOSDONNERSTAG 8.5.2025

Jan 
Weer meent:
Sonnenschein von morgens 
bis abends, was wollen wir 
mehr? Nur der Ostwind, der 
im Laufe des Tages auf Nord-
ost dreht, macht dem T-Shirt-
Wetter einen Strich durch 
die Rechnung und droht mit 
Schal und Jacke. 
Hochwasser ist heute um 
9.24 + 21.40 Uhr, Niedrigwas-
ser um 3.07 + 15.35 Uhr. Was-
sertemperatur: 12 Grad.
SA: 5.42 Uhr; SU: 21.14 Uhr

Kommunalaufsicht zur Zweckentfremdungssatzung: 

Neufassung ist rechtswidrig

Die Stadtpolitik muss sich erneut mit der im Dezember beschlos-
senen Neufassung der Zweckentfremdungssatzung beschäftigen. 
 Foto: Archiv 

8. Mai
Kurmusik: 11.30 Uhr,+16 Uhr, 
Morgan Finlay, Kurplatz
10 bis 12.30 Uhr + 16 bis 18 Uhr, 
Weltladen Regenbogen, Martin-Lu-
ther-Haus, Kirchstr. 11 
11 bis 17 Uhr, Bademuseum, Poppe-
Folkerts-Weg 3b
11 + 16.30 Uhr, He! Norderney Seh-
Spaziergang, Treffpunkt: Bademu-
seum, Poppe-Folkerts-Weg 3b, (15 €)

12.15 Uhr, Mein Wunschchoral - 
Gedenkveranstaltung zum Ende des 
2. Weltkrieges vor 80 Jahren, Ev. 
Inselkirche, Kirchstr.
14 Uhr, Geführte Insel-Fahrradtour, 
Treffpunkt: Reisebüro am Kurplatz 
(ab 12 €, ab 12 Jahren), Fahrrad mit-
bringen, Voranmeldung erforderlich 
auf www.norderney-direkt.de)
14.30 bis 17 Uhr, AWO-Kleider-
kammer, Haus Wilhelm-Augusta, 
Marienstr.
16 Uhr, Bridge Kreis Norderney, 
Inseloase, Marienstr.18, 04932-1830 
o. 04932-3696
16 Uhr, Stippvisite - Ein Rundgang 
durch vier Kirchen der Insel, Treff-
punkt: Ev. Inselkirche, Kirchstr.
16.30 Uhr, Führung: Sagen ,Legen-
den und Mysterien, Eine Tour zu 
Fuß auf und über Norderney, Start: 
Inselmühle Selden Rüst, Anmeldung 

www.nomo-norderney.de
@NorderneyerMorgen
@norderneyermorgen

Unten links
Wie krass war das denn? 
Gestern habe ich zum ers-
ten Mal seit langem wieder 
einen Brief geschrieben. 
Und eingetütet. Also so 
richtig, mit ablecken! Die 
Älteren unter uns nicken 
wissend, die Jüngeren ver-
ziehen jetzt angeekelt das 
Gesicht. Und das auch noch 
in der Öffentlichkeit! Bin 
ich jetzt von gestern oder 
doch ein Analog-Rebell?

Von A-Z auf der Insel gemacht und weltweit gelesen!         www.nomo-norderney.de

>> Mehr dazu auf Seite 2

NORDERNEYER MORGEN
Unsere Öffnungszeiten

Mo.-Do. 9.30 bis 13.00 Uhr
                15.00 bis 17.00 Uhr 
         Fr. 9.30 bis 13.00 Uhr

GLÜCKSRAD
JEDEN DONNERSTAG: Bis zu 50 € Startguthaben!*

*Startguthaben in Form von Promotional Credits. Keine Barauszahlung möglich. Eintritt: 3 €.Ab
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www.inseltouristik.de 
Fahrplanänderungen vorbehalten.

JETZT ONLINE BUCHEN: 

frisonaut.de

www.inseltouristik.de 
Fahrplanänderungen vorbehalten.

JETZT ONLINE BUCHEN: 

frisonaut.de

www.inseltouristik.de
Fahrplanänderungen vorbehalten.

HEUTE
Tagesfahrt nach Juist

Norderney ab 9.00 h I an 20.30 h
Erwachsene 25,50 € I Kinder 12,80 €

Freitag, 09. Mai 2025
Erlebnisfahrt zu den Seehunden
Norderney ab 10.00 h I an 11.30 h

Erwachsene 18,50 € I Kinder 9,30 €

Norderney/dol – Nach mo-
natelangem Ringen um eine 
neue Zweckentfremdungssat-
zung hatte der Norderneyer 
Stadtrat im Dezember 2024 
mit knapper Mehrheit einer 
Beschlussvorlage der Freien 
Wähler (Fwn) seine Zustim-
mung gegeben. Schon damals 
sowie in einer vorangegange-
nen Sitzung des Bauausschus-
ses hatte die Stadt Bedenken 
geäußert, dass diese Vorlage 
rechtswidrig und dadurch 
nicht anwendbar sein könnte 
(siehe unsere Ausgabe vom 
6. Dezember 2024). Wie der 
Norderneyer Bürgermeister 
Frank Ulrichs am gestrigen 
Mittwoch schriftlich bekannt-
gab, hat die Kommunalauf-
sicht des Landkreises Aurich 
nun diese Auffassung bestätigt 
und dringend eine Aufhebung 
des Satzungsbeschlusses an-

geraten. Ansonsten „sei eine 
Beanstandung durch die Auf-
sichtsbehörde unvermeidlich“, 
so Ulrichs. 
Der Bürgermeister hatte im Ja-
nuar die Kommunalaufsichts-
behörde selbst informiert, da 
er laut der niedersächischen 
Gesetzgebung rechtlich dazu 
verpflichtet war, weil die Stadt 
den Ratsbeschluss als rechts-
widrig eingeschätzt hatte. 
„Insbesondere stieß die vor-
gesehene Regelung auf Kri-
tik, wonach ungenehmigten 
Ferienwohnungen pauschaler 
Bestandsschutz eingeräumt 
werden sollte – eine Maßnah-
me, die gerade jene Objekte 
von der Satzung ausnimmt, 
die in besonderem Maße zur 
Verdrängung von Wohnraum 
beitragen“, erläutert Ulrichs.

>> Mehr dazu auf Seite 2

Ole Garlisch
Rechteck
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Was liegt an?
erforderlich unter 0151 28850488 
zwischen 16 und 19 Uhr, 10 € 
16.30 Uhr, Führung: Vom Fischerdorf 
zum Weltbad - Zwei Jahrhunderte 
wechselvolle Geschichte, Bade-
museum, Poppe-Folkerts-Weg 3b 
(8€/4€)
18.30 Uhr, Friedensgebet, Kath. 
Pfarrkirche St. Ludgerus, Am 
Denkmal
20 Uhr, Oldtimer-Stammtisch, Frie-
senschänke, Friedrichstr. 34
Watt-Welten-Besucherzentrum: 
10.30 Uhr, Expedition Inselosten, 
16 Uhr, Wattwanderung mit Hund, 
Anmeldung unter www.tickets.
wattwelten.de

Ansonsten

Badehaus Norderney, Spa & Sauna 
9.30 bis 20.30 Uhr, Spaßbad 9.30 bis 
18 Uhr
Watt-Welten-Besucherzentrum, 10 
Uhr bis 17 Uhr
14 bis 16 Uhr, Leuchtturm geöffnet, 
(bei trockenem Wetter auch vormittags ab 11 Uhr)

      Last Minute Angebote 
 www.fewo-norderney.de

Anzeigen

Vertrauenswürdige 
Mieter gesucht? 
GmbH übernimmt 

Mietvertrag für  
ruhige Mitarbeitende, 

zuverlässig und 
pünktlich. 

Tel. 0179-1266111

INSELFLAIR FÜR IHRE  
KAFFEEPAUSE, PERFEKT 

ALS GESCHENK ODER FÜR 
DIE EIGENE AUSZEIT 

Retro-Keramiktasse in schwarz  
(Aufdruck in weiß), Füllmenge: 350 ml

12,90 €

Fortsetzung von Seite 1

Die rechtliche Stellungnah-
me des Landkreises bestätigt 
die  Einschätzung der Stadt 
„in vollem Umfang“, so der 
Bürgermeister weiter: „Darin 
stellt die Kommunalaufsicht 
unmissverständlich fest, dass 
wesentliche Regelungen der 
vom Rat beschlossenen Sat-
zung den gesetzlichen Rahmen 
überschreiten, dem gesetz-
geberischen Zweck wider-
sprechen und letztlich sogar 
dem angestrebten Schutz von 
Wohnraum entgegenwirken. 
Die Bewertung der Aufsichts-
behörde macht deutlich, dass 
zentrale Elemente der Satzung 
nicht mit geltendem Recht ver-
einbar sind, was die von der 
Stadtverwaltung frühzeitig 
geäußerten Bedenken eindeu-
tig stützt.“ 

Fewos sind kein Dauerwohnraum
Nach Auffassung der Kom-
munalaufsicht fehle es der 
Satzung an einer tragfähigen 
rechtlichen Grundlage, so 
Ulrichs. Die selbst definierte 
Ausnahmeregelung für be-
stimmte Ferienwohnungen 
sei vom Gesetzgeber nicht 
vorgesehen. Die Stadt habe 
durch diese eigenmächtige 
Begriffsbildung ihre gesetz-
lich eingeräumte Satzungs-
kompetenz überschritten. 
„Der Landkreis verweist da-
bei auf einschlägige Urteile, 
unter anderem des Oberver-
waltungsgerichts Lüneburg 
und des Verwaltungsgerichts 
Schleswig, die klar zwischen 
Dauerwohnen und Ferien-
nutzung unterscheiden. Diese 
Differenzierung sei rechtlich 
zwingend und eine pauscha-
le Gleichstellung beider Nut-
zungsarten durch eine kom-
munale Satzung daher nicht 
zulässig.

Wohnraumschutz untergraben
„Besonders gravierend ist aus 
Sicht der Kommunalaufsicht, 
dass die Satzung den Begriff 
des Wohnraums unzulässig 
einschränkt und dadurch den 
Anwendungsbereich der Sat-
zung verkleinert, was letztlich 
zu einer weiteren Verknap-
pung des Wohnraumbestands 
führt“, heißt es weiter: „Damit 
widerspricht sie dem grund-
legenden Ziel einer Zweckent-
fremdungssatzung, nämlich 
den Wohnraum zu erhalten, 
spekulativen Leerstand zu 
verhindern und einer Umnut-
zung zu Ferienwohnungen ent-
gegenzuwirken.“ 
Zudem weise die Kommunal-
aufsicht die in der Satzung ent-
haltene Behauptung zurück, 
es habe in der Vergangenheit 
eine generelle Gleichsetzung 
von Dauerwohnen und Ferien-
wohnen durch den Landkreis 
stattgefunden. Eine solche 
Genehmigungspraxis habe es 
nachweislich nie gegeben. Der 
Versuch, aus einer angeblich 
langjährigen Verwaltungspra-
xis einen Bestandsschutz ab-
zuleiten, sei unbegründet und 
unzulässig.

Kein pauschaler Bestandsschutz 
„Ferienwohnungen genießen 
nur dann Bestandsschutz, 
wenn sie baurechtlich ge-
nehmigt wurden“, fasst Ul-
richs weiter zusammen. Eine 
pauschale Regelung, wie sie 
die Satzung vorsieht, sei 
nicht zulässig. Die Prüfung 
obliege im Einzelfall der zu-
ständigen Bauaufsichtsbe-
hörde, nicht der Stadt. Der 
in der Satzung erzeugte Ein-
druck, Ferienwohnungen sei-
en automatisch rechtmäßig, 
könne einen irreführenden 
Rechtsschein erzeugen, „mit 
möglicherweise gravieren-
den Folgen.“

Ulrichs: „Rat muss Verantwor-
tung übernehmen“
„Wer illegal errichtete oder un-
genehmigte Ferienwohnungen 
im Nachhinein durch eine Sat-
zung schützt, der riskiert, das 
Vertrauen in die kommunale 
Rechtsstaatlichkeit zu unter-
graben“, kommentiert Ulrichs 
das Ergebnis: „Es ist nun Auf-
gabe des Rates, Verantwor-
tung zu übernehmen und die 
Satzung zu korrigieren, bevor 
irreparabler Schaden entsteht, 
nicht zuletzt für alle Bürge-
rinnen und Bürger, die aktuell 
und langfristig bezahlbaren 
Wohnraum suchen.“ Dabei 
gehe es „ausdrücklich nicht da-
rum, Ferienwohnungen pau-
schal gegen Dauerwohnungen 
auszuspielen oder berechtigte 
Einzelfälle und unbillige Här-
ten zu ignorieren. Ein faires 
und nachvollziehbares Vor-
gehen mit Augenmaß wurde 
stets zugesichert. Im Kern je-
doch muss es darum gehen, 
genehmigten Dauerwohnraum 
dauerhaft zu sichern und sei-
ner Zweckentfremdung wirk-
sam entgegenzuwirken.“
In der kommenden Woche 
soll sich der Bauausschuss in 
nichtöffentlicher Sitzung mit 
dem Thema befassen. Um die 
Satzung aufzuheben, wäre er-
neut ein Ratsbeschluss erfor-
derlich. Eine Frist gibt es laut 
Ulrichs nicht: „Wir müssen 
uns jetzt die Zeit nehmen, um 
zu schauen, wie es weitergeht.“ 

Zweckentfremdung: Neufassung ist rechtswidrig

Ole Garlisch
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